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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Einzelrichterin über die Beschwerde desG.H., 
StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.03.2005, Zl. 03 32.020-BAW nach 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 12.03.2008 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idgF, als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Verfahrensgang ergibt sich aus den Verwaltungs- und Gerichtsakt. Der nunmehrige Beschwerdeführer 
stellte am 16.10.2003 unter dem Namen H.M. einen Asylantrag in Österreich. 
 

Mit Aktenvermerk vom 06.02.2004 wurde das Asylverfahren des Beschwerdeführers aufgrund der Abwesenheit 
des Beschwerdeführers gemäß § 30 AsylG eingestellt. 
 

Am 16.06.2004 wurde der Beschwerdeführer im Rahmen der VO EG Nr. 343/2003 des Rates von Norwegen 
nach Österreich rücküberstellt. 
 

Nach Einreise stellte der Beschwerdeführer einen weiteren Asylantrag. Dieser Antrag wurde mit dem vorherigen 
Asylverfahren des Beschwerdeführers zusammengeschlossen und sein Asylverfahren wurde fortgesetzt. 
 

In Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 22.12.2004 brachte der 
Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründe vor, dass er sein Heimatland verlassen habe, weil sein Vater und seine 
Brüder in Gefahr waren. Er meine damit, dass die gesamte Familie und somit auch er in Gefahr gewesen sei. 
Sein Vater sei in der Gruppe des Akbari gewesen und sei auch als Soldat für ihn tätig gewesen. Als die Taliban 
aus Afghanistan geflüchtet seien, hätten die Leute des Akbari ebenfalls Afghanistan verlassen. Sie hätten mit den 
Taliban zusammengearbeitet. Deshalb habe auch der Vater des Beschwerdeführers Angst bekommen. Der 
Beschwerdeführer sei aber auch wegen seines Bruders geflüchtet. In ihrem Gebiet habe es einen Mullah namens 
XY gegeben. Dieser sei gegen die Hazara gewesen. Der Bruder des XY sei im Krieg getötet worden. Er sei auch 
ein Taliban gewesen und habe für die Taliban gekämpft. Jemand habe dem Mullah mitgeteilt, dass ein Hazara 
seinen Bruder getötet habe und deshalb mochte er die Hazara nicht. Er habe die Hazara immer als Ungläubige 
bezeichnet. Der Beschwerdeführer wisse nicht, ob seine Familie noch in Afghanistan aufhältig sei, er wisse nur, 
dass sein Bruder diesen Mullah getötet habe. Dies sei nach der Taliban-Zeit gewesen. Dies sei das 
fluchtauslösende Ereignis gewesen. Außerdem habe der Beschwerdeführer ein Problem mit der jetzigen 
Regierung, da diese die Leute von Akbari verfolge. Er gehöre auch zu diesen, obwohl er nicht mit diesen 
gekämpft habe, jedoch sein Vater. Seine Familie sei gezwungen gewesen, die Taliban zu unterstützen, da die 
Akbari-Gruppe und die Hezb-e-Wahdat verfeindet seien. Der Beschwerdeführer selbst sei nie politisch tätig 
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gewesen und habe keine Probleme mit den Behörden Afghanistans gehabt. Im Falle einer Rückkehr befürchte er 
Gefahr von der Hezb-e-Wahdat und von den Pashtunen, die die Anhänger des Mullahs gewesen seien. Diese 
würden ihn töten. Weiters gab der Beschwerdeführer in der Einvernahme auf Nachfrage an, dass er am 00.00.00 
geboren sei und 16 Jahre alt sei. Befragt, weshalb er bei seinem Aufgriff letztes Jahr den 00.00.00 als 
Geburtsdatum angegeben habe, behauptete der Beschwerdeführer, dass ihm sein Schlepper gesagt habe, dass er 
falsche Angaben machen solle. Auf Nachfrage, weshalb die norwegischen Behörden dann von einem 
Geburtsdatum 00.00.00 ausgehen, gab der Beschwerdeführer an, dass in Norwegen geprüft worden sei, wie alt er 
sei und dass ihm nach dieser Prüfung gesagt worden sei, wie alt er sei. Am Ende der Einvernahme gab der 
Beschwerdeführer die Zustimmung, dass das Bundesasylamt die mit dem Beschwerdeführer in Norwegen 
aufgenommenen Niederschriften anfordert. 
 

Per Telefax der Diakonie vom 31.12.2004 wurde dem Bundesasylamt mitgeteilt, dass der Beschwerdeführer am 
01.09.2004 in die Jugendwohngemeinschaft K. aufgenommen worden sei. Zuvor sei er in einer 
Erwachseneneinrichtung untergebracht gewesen, wo sich herausgestellt habe, dass der Beschwerdeführer einen 
höheren Bedarf an pädagogischer Betreuung habe. Aufgrund der Entwicklung des Beschwerdeführers in den 
letzten drei Monaten zeige sich, dass sein Verbleib in der Jugendwohngemeinschaft K. unumgänglich sei und 
dass man aufgrund seines Verhaltens und seiner bisherigen Entwicklung von seiner Minderjährigkeit überzeugt 
sei. 
 

Per Schreiben des Bundesasylamtes vom 23.12.2004 wurde gemäß Art. 21 der VO EG Nr. 343/2003 Norwegen 
um die Übermittlung der asylrechtlichen Daten des Beschwerdeführers ersucht, welche am 10.01.2005 beim 
Bundesasylamt einlangten. Aus den norwegischen Daten geht hervor, dass der Beschwerdeführer dort am 
07.11.2003 unter dem Namen G.H. einen Asylantrag gestellt hat. Bezüglich seines Alters führte er an, dass er 17 
Jahre und 11 Monate alt sei. Nach einer Röntgenuntersuchung wurde festgestellt, dass der Beschwerdeführer 
mindestens 19 Jahre und gemäß einer Zahnuntersuchung etwa 25 Jahre alt ist. Bezüglich der Aufenthaltsorte vor 
seiner Flucht gab der Beschwerdeführer in Norwegen an, dass er von 1999 bis 2001 in Pakistan gelebt habe, 
bevor er nach Afghanistan zurückgezogen sei. Bezüglich seines Fluchtgrundes brachte der Beschwerdeführer 
vor, dass sein Bruder G.G. Mullah gewesen sei. Auch ein anderer Mullah gehörte zu den Paschtunen. Dieser 
Mann sei nicht unter den Taliban gekommen, sondern sei später gekommen. Dieser Mullah hat gemeint, dass sie 
Ungläubige seien. Der Beschwerdeführer und seine Familie seien von den Paschtunen in der Gegend belästigt 
worden und sie hätten sie unaufhörlich gefragt, warum sie nicht an ihren Glauben glauben würden. Sein Bruder 
hätte mit ihnen diskutiert und bei der Diskussion sei es zu einem Streit gekommen, bei welchem sein Bruder den 
Mullah getötet habe. Dies sei vor etwa 3-4 Monaten geschehen. Sein Vater hätte ihnen geraten zu flüchten. Bei 
ihnen sei es Tradition, dass die Familie eines Opfers an der Familie des Mörders Rache nehmen dürfe. So sei der 
Beschwerdeführer nach Pakistan gefahren. Der Bruder des Beschwerdeführers sei schon vorher geflohen. Sie 
hätten abgewartet, wie sich die Lage entwickeln würde. 
 

Am 22.03.2005 wurde der Beschwerdeführer erneut vor dem Bundesasylamt einvernommen, wo er auf 
Nachfrage, weshalb er in Norwegen behauptet habe, dass er 17 Jahre alt sei, erklärte, dass er damals angegeben 
habe, dass er 15 Jahre alt sei. Die Ärzte hätten das aber nicht akzeptiert und ihn aufgefordert, Unterlagen 
vorzulegen. Er habe keine gehabt, weshalb sie gemeint hätten, dass er 17 Jahre alt sei. Nach Vorhalt, dass seine 
nunmehrigen Angaben den norwegischen Niederschriften widersprechen würden, gab der Beschwerdeführer an, 
dass ihm der Beamte, der ihn einvernommen habe, vorgeworfen habe, dass er gesagt habe, dass er 17 Jahre und 
11 Monate alt sei. Er habe das bestritten. Das Bundesasylamt informierte den Beschwerdeführer, dass es davon 
ausgehe, dass der Beschwerdeführer schon volljährig sei, was der Beschwerdeführer zur Kenntnis nahm. 
Befragt, weshalb der Beschwerdeführer in Norwegen ein anderes Fluchtvorbringen geschildert habe, antwortete 
der Beschwerdeführer, dass er das gleiche in Norwegen und in Österreich geschildert habe. Auf Nachfrage, 
weshalb der Beschwerdeführer in Norwegen angegeben habe, dass er von 1999 bis 2001 in Pakistan gelebt habe, 
während er vor dem Bundesasylamt behauptete, dass er bis 2002 eine Koranschule in Jaghouri besucht habe, 
entgegnete der Beschwerdeführer, dass er so etwas nicht gesagt habe. 
 

2. Der Asylantrag des Beschwerdeführers wurde mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes gemäß 
§ 7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I) und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Asylwerbers nach Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 AsylG nicht zulässig ist (Spruchteil II). 
Gemäß § 15 AsylG wurde ihm eine befristete Aufenthaltsberechtigung erteilt. 
 

3. Dagegen richtete sich die Berufung (nunmehr Beschwerde) vom 02.05.2005. 
 

4. Am 31.01.2006 erschien der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt, um sein Geburtsdatum richtig zu 
stellen. Er gab an, dass sein richtiges Geburtsdatum 00.00.00 lautet und er volljährig ist. 
 

5. Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 28.06.2006, GZ. 260.234/0-XIII/65/05, wurde die 
Beschwerde des Beschwerdeführers vom 02.05.2005 gemäß § 63 Abs. 5 AVG als verspätet zurückgewiesen. 



 Asylgerichtshof 09.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 18 

 

6. Am 17.07.2006 stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und 
erhob gleichzeitig Beschwerde gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.03.2005. 
 

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 
29.05.2007, Zl. 03 32.020-BAW gemäß § 71 Abs. 1 Z 1 AVG abgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer am 18.06.2007 eine Beschwerde. 
 

7. Am 12.03.2008 wurde eine mündliche Verhandlung durchgeführt, an welcher der Beschwerdeführer und sein 
Rechtsvertreter teilnahmen. Das Bundesasylamt hat keinen Vertreter geschickt. Dabei gab der Beschwerdeführer 
(BW) auf Befragen durch die Richterin (VL) folgendes an: 
 

" .... 
 

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen? 
 

BW: Ja. 
 

VL: Welche ist Ihre korrekte Identität? 
 

BW:G.A.. 
 

VL: Wann sind Sie geboren? 
 

BW: Ich kann kein Datum und kein Monat angeben, bin zurzeit 22 Jahre alt. In meinen Papieren steht 00.00.00. 
 

.... 
 

VL: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben diese aufrecht? 
 

BW: Im Großen und Ganzen entsprechen diese Aussagen der Wahrheit. Es gibt Kleinigkeiten, die jedoch zu 
ändern sind, da ich nicht genau danach gefragt wurde. 
 

BWV: Der BW hat mir gesagt, er habe bei seinem Wohnort den letzten Wohnort vor seiner Ausreise angegeben, 
auch seine Ehefrau sei nicht protokolliert worden. Hinsichtlich seiner Fluchtgründe waren seine Angaben 
korrekt. 
 

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht? Möchten Sie noch irgendwelche verfahrensrelevante 
Dokumente bzw. Beweismittel vorlegen? 
 

BW: Ich habe nichts vorzulegen. 
 

BWV: Wir hätten zwei Zeugen, namens Hr. A.T. und Fr. H.F. Hr. A.T. ist anerkannter Flüchtling und Fr. H.F. 
hat bereits die Staatsbürgerschaft. Diese beiden Zeugen können die Herkunft des BW aus D. bestätigen, sowie 
dass der BW verheiratet ist und mit wem er verheiratet ist. 
 

VL: Können diese Zeugen hinsichtlich Ihrer Fluchtgründe Ihre Angaben bestätigen? 
 

BW: Nein. 
 

VL: Welcher Ethnie gehören Sie an? 
 

BW: Ich gehöre zur Ethnie der Hazara. 
 

VL: Können Sie mir Ort, Provinz und Gebiet nennen, wo Sie in Afghanistan zuletzt gelebt haben? 
 

BW: Ich habe in der Provinz G., im Distrikt J. und im Dorf P. gelebt. 
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VL: Wie lange haben Sie dort gelebt? 
 

BW: Ich habe dort entweder zwei Jahre und vier Monate oder zwei Jahre und sechs Monate gelebt. 
 

VL: Wo haben Sie davor gelebt? 
 

BW: Ich habe in der Provinz G., im Distrikt J., in der Gemeinde D., im Ort S. gelebt. 
 

VL: Haben Sie sonst noch an anderen Orten in Afghanistan gelebt? 
 

BW: Nein. 
 

VL: Wie ist der Name Ihres Vaters und wo lebt dieser? 
 

BW: Sein Name ist G.M.. Ich weiß nicht, wo sich mein Vater aufhält. Als ich Afghanistan verließ, war er noch 
dort. Meine ganze Familie ist nach B. geflüchtet. Dort habe ich sie dann verlassen und bin alleine weitergereist. 
 

VL: Wo liegt B.? 
 

BW: Das liegt 40 Minuten westlich von P., im Auto ca. 40 Minuten. 
 

VL: Sind Ihre Angaben zu Ihrer Mutter und zu Ihren Geschwistern, welche Sie beim BAA gemacht haben, 
richtig? 
 

VL verliest AS 47 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes. 
 

BW: Ja, diese Angaben sind richtig. 
 

VL: Wie ist der Name Ihrer Ehefrau? 
 

BW: G.S.. 
 

VL: Wann haben Sie geheiratet? 
 

BW: 2002. 
 

VL: Haben Sie Kinder? 
 

BW: Nein. 
 

VL: Wo hält sich Ihre Ehefrau auf? 
 

BW: Bei meiner Familie. 
 

VL: Wissen Sie, wo Ihre Familie lebt? 
 

BW: Nein, im Moment habe ich keinen Kontakt zu meiner Familie. 
 

VL: Haben Sie weitere Verwandte in Afghanistan, z.B. Onkeln, Tanten oder Cousins? 
 

BW: Ich habe einen Onkel väterlicherseits, er lebt in D. und einen Onkel mütterlicherseits, er lebt in Pakistan. 
 

VL: Wann haben Sie Afghanistan verlassen? 
 

BW: Im Jahr 2002. Im August 2002 verließ ich Afghanistan und 2002 habe ich geheiratet, ich habe die Monate 
verwechselt. 
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VL: Warum haben Sie Afghanistan verlassen? 
 

BW: Mein Bruder hatte einen Mann namens XY getötet. Aus Angst, dass ich deswegen Probleme bekomme, 
habe ich Afghanistan verlassen. 
 

VL: Wer war XY? 
 

BW: Er war ein Mullah und gehörte zu den Taliban. 
 

VL: Warum hat Ihr Bruder XY getötet? 
 

BW: Während der Talibanzeit hat er uns sehr schlecht behandelt. Er hat uns immer als Ungläubige bezeichnet, 
weil er meinte, dass wir unsere Gebete nicht ordentlich verrichten. Außerdem meinte er, dass wir ihnen einen 
Teil unseres Besitzes und des Geldes, das wir verdienen, als Almosen geben müssen, 10 % hätten wir abgeben 
sollen. 
 

Anmerkung Dolmetscherin: Im Islam gibt es eine Regel, wonach man einen Teil des erwirtschafteten 
Vermögens an Bedürftige abgeben muss. 
 

BW: Einer seiner Brüder war bei den Kämpfen zwischen den Taliban und Hazara ums Leben gekommen, 
deshalb behandelt er alle Hazara sehr schlecht. Ich selbst habe das nur gehört. Dieser Vorfall, bei dem XY 
getötet wurde, war nicht in unmittelbarer Nähe unseres Hauses. Ich weiß nicht so genau, wo das war. 
 

VL: Was ist da passiert, als Ihr Bruder XY getötet hat? 
 

BW: Zu diesem Vorfall kann ich nichts sagen, weil ich nicht dabei war, aber als mein Bruder nach Hause kam 
und meinem Vater und uns davon erzählte, sind wir sehr erschrocken. 
 

VL: Was war der Grund dafür, dass Ihr Bruder XY getötet hat, gab es einen Streit oder einen Anlass? 
 

BW: XY hat uns immer als Ungläubige bezeichnet. In Afghanistan ist es eine schlimme Beschimpfung. 
Außerdem wollte er uns das Haus, in dem wir gelebt haben, nehmen und meinte, wir sollen von dort weggehen. 
Meinem Bruder hat aber vor allem gestört, dass er uns überall als Ungläubige bezeichnete. 
 

VL: Wann war das, als Ihr Bruder XY getötet hat? 
 

BW: Das war 2002, kurz danach sind wir dann geflüchtet. Er hat uns gezwungen, vor seinen Augen zu beten, 
selbst wenn wir kurz davor das Gebet verrichtet hatten. 
 

VL: Welche Funktion oder welche Stellung hatte XY bei den Taliban? 
 

BW: Ich weiß es nicht, welche Funktion er hatte, aber er kam immer in einer Gruppe und er führte diese an. 
 

VL: Verfügt er über Einfluss? 
 

BW: Ja, zu diesem Zeitpunkt hatten die Taliban Macht über diese Gebiete. Da er zu den Taliban gehörte und der 
Anführer der Gruppe war, war er einflussreich. 
 

VL: 2002 hatten die Taliban noch Macht über dieses Gebiet? 
 

BW: Nein, das war zu dem Zeitpunkt, als er uns schlecht behandelte. Später wurden die Taliban gestürzt und sie 
sind alle geflüchtet. 
 

VL: Hatte XY 2002 noch Einfluss in Ihrem Gebiet? 
 

BW: Nein, später nicht mehr. 
 



 Asylgerichtshof 09.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 6 von 18 

VL: Zu dem Zeitpunkt, als Ihr Bruder ihn umbrachte, hatte er keinen Einfluss mehr, ist das richtig? 
 

BW: Ja. 
 

VL: Hatte XY Familie? 
 

BW: Das weiß ich nicht. Er war Pashtune, ich weiß auch nicht, wo er gelebt hat. 
 

VL: Woher stammte XY? 
 

BW: Er war aus Afghanistan, gehörte zu den Taliban, woher er stammte, weiß ich nicht. 
 

VL: Kam er aus Ihrem Gebiet? 
 

BW: Nein, von einem anderen Gebiet. 
 

VL: Was machte XY in P.? 
 

BW: Er war dort, hat Waffen gesammelt und den Menschen dort gewaltsam ihr Geld genommen. Auf 
Nachfrage: Was er in D. gemacht hat, weiß ich nicht. 
 

VL: Dieser Vorfall, als Ihr Bruder XY getötet hat, wo haben Sie zu diesem Zeitpunkt gelebt? 
 

BW: In P.. 
 

VL: Wie weit ist P. von S. entfernt? 
 

BW: Etwa drei Stunden mit dem Auto. 
 

VL: Warum sind Sie nach P. gezogen? 
 

BW: Mein Vater mochte meinen Onkel nicht. Sie haben sich nicht verstanden. Möglicherweise wegen den 
Grundstücken. Deshalb haben wir S. verlassen und sind nach P. gezogen. Von dort kommt nämlich meine 
Mutter. 
 

VL: Wovon haben Sie in Afghanistan gelebt? 
 

BW: Wir haben auf den Grundstücken gearbeitet. 
 

VL: Waren Sie Eigentümer dieser Grundstücke? 
 

BW: Ja, sie waren von meinem Großvater. 
 

VL: Wo liegen diese Grundstücke? 
 

BW: In D. in S.. Außerdem hat mein Vater für die Akbari-Gruppe gearbeitet, auch von dort bekam er Geld. 
 

VL: Was hat Ihr Vater da gemacht? 
 

BW: Früher, als mein Vater jung war, arbeitete er als Soldat für sie. In letzter Zeit war er ein Bote. 
 

VL: Können Sie mir etwas über die Akbari-Gruppe erzählen? 
 

BW: Akbari ist eine Gruppe der Hezb-e Wahdat bzw. Sepah. Sie besteht hauptsächlich aus Hazara. Es gibt eine 
weitere Gruppe, die sich Khalili-Gruppe nennen. Die Khalili-Gruppe ist einflussreicher als die Akbari. 
 

VL: Wie war die Stellung der Akbari-Gruppe während der Zeit der Taliban? 
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BW: Zurzeit der Taliban schloss sich Akbari mit ihnen zusammen und arbeitete für sie. Sie haben in unserem 
Gebiet sehr viel Gewalt ausgeübt, viele Menschen wurden getötet, verhaftet und auch geschlagen. 
 

VL: Wie sehen die Machtverhältnisse derzeit in Ihrem Gebiet aus? 
 

BW: Momentan ist dieses Gebiet unter dem Einfluss der Anhänger von Khalili. 
 

VL: Waren Sie auch irgendwie politisch engagiert? 
 

BW: Nein. 
 

VL: Noch einmal zurück zu dem Vorfall, als Ihr Bruder XY getötet hat: Was hat Ihnen Ihr Bruder damals 
erzählt, was passiert ist, als er XY getötet hat? 
 

BW: Er war sehr erschrocken, als er nach Hause kam. In einem Schockzustand erzählte er meinem Vater, dass er 
Mullah XY getötet hat. Auch mein Vater erschrak und beschloss, dass wir sofort von dort weg müssten, da man 
uns nicht mehr am Leben lassen würde. 
 

VL: Hat Ihr Bruder Einzelheiten dieses Vorfalls erzählt? 
 

BW: Nein. 
 

VL: Ich frage Sie nur, weil Sie in Norwegen etwas darüber erzählt haben. 
 

BW: Er hat uns nur erzählt, dass er ihn getötet hat, möglicherweise weil er uns als Ungläubige beschimpft hat. 
Dadurch, dass wir Schiiten waren, hat er immer gemeint, dass wir nicht richtige Muslime sind, da wir nicht an 
das gleiche glauben würden, wie die Sunniten. 
 

VL verliest hinsichtlich der Aussage des BW in Norwegen AS. 155 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes. 
 

VL: Können Sie sich daran erinnern? Es geht mir darum, etwas über die Hintergründe des Vorfalles, der zum 
Tod von XY geführt hat, zu erfahren. 
 

BW: Hier steht, dass mein Bruder Mullah war, das stimmt nicht. XY hat die Schiiten immer beschimpft und sie 
als Ungläubige bezeichnet, das hat uns immer gestört. Mein Bruder hat ihn dafür gehasst. Er hat zwar mit ihm 
diskutiert, aber zu einem Ergebnis kamen sie nie. Ob es vor diesem Vorfall eine Diskussion oder einen Streit 
zwischen ihnen gab, kann ich nicht sagen. Ich wurde dort gefragt, warum mein Bruder XY getötet hat und ich 
habe dies als Erklärung angegeben. Ich wurde dort nicht genau zu diesem Vorfall gefragt. 
 

VL: Warum mussten Sie und Ihre Familie flüchten? Was haben Sie befürchtet? 
 

BW: Einerseits, weil mein Bruder den Mullah getötet hat und andererseits, da mein Vater aufgrund seiner Arbeit 
für Akbari keinen guten Ruf hatte, fürchteten wir uns in diesem Gebiet und mussten es verlassen. Mein Vater 
befürchtete, dass die Bekannten von XY überall verbreiten würden, dass mein Vater für Akbari gearbeitet hatte 
und dies würde schlechte Folgen für ihn haben. 
 

VL: Wie lange, nachdem Ihr Bruder XY getötet hat, sind Sie geflüchtet? 
 

BW: Noch am gleichen Tag sind wir nach B. geflüchtet. 
 

VL: Gab es Zeugen dafür, dass Ihr Bruder XY getötet hat? 
 

BW: Das weiß ich nicht. Mir hat niemand davon erzählt, dass irgendjemand meinen Bruder dabei gesehen hat. 
 

VL: Was würde geschehen, wenn Sie jetzt in Ihr Heimatland zurückkehren müssten? 
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BW: Mein Leben wäre in Afghanistan großer Gefahr ausgesetzt. Es stimmt zwar, dass die Pashtunen mich nicht 
kennen, aber Hazara in diesem Gebiet kennen mich und es gibt immer noch genug von ihnen, die für die Taliban 
arbeiten und ihnen Nachrichten überbringen. Wenn ich nach Afghanistan zurückkehre, werden alle erfahren, 
dass ich dort bin und man würde mich töten. 
 

VL an BWV: Möchten Sie noch Fragen stellen oder etwas vorbringen? 
 

BWV: Nein. 
 

VL: Gibt es irgendwelche Personen in Afghanistan, z.B. Nachbarn, die eine Gefährdung Ihrer Person bestätigen 
könnten? 
 

BW: Ich habe Afghanistan vor fünfeinhalb Jahren oder sechs Jahren verlassen, deshalb weiß ich nicht mehr, wer 
noch in diesem Gebiet lebt. Es kann aber sein, dass man Informationen diesbezüglich dort bekommt, wenn man 
die Leute dort fragt. 
 

VL: Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Ihrer Familie? 
 

BW: Seit ich Afghanistan verlassen habe, weiß ich nichts von meiner Familie. 
 

VL unterbricht die Verhandlung von 10.45 bis 11.00 Uhr. 
 

VL: Wie ist der Name Ihres Onkels in Afghanistan? 
 

BW: H.M.. 
 

VL: Wie ist der Name des Vaters des Onkels? 
 

BW: M.H.. 
 

VL: Wo lebt Ihr Onkel? 
 

BW: Damals, als ich in Afghanistan war, lebte er in S. in D., jetzt weiß ich nicht, wo er ist. 
 

VL: Es werden nachfolgende im Akt zur Einsicht befindlichen Erkenntnisquellen in das Verfahren eingeführt 
und von der VL erörtert: 
 

Bericht des (deutschen) Auswärtigen Amtes vom Februar 2007 "Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan" 
 

Focus des Bundesamt für Migration BFM vom 22. November 2006, "Afghanistan - Zur aktuellen Lage" 
 

Bericht des (britischen) Home Office (COI) vom September 2007 "Afghanistan" 
 

Bericht der (britischen) Border & Immigration Agency vom April 2007 "Operational Guidance Note - 
Afghanistan" 
 

US Department of State, Afghanistan, Country Report on Human Rights Practices - 2006, 06.03.2007 
 

Bericht des UNHCR, UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of 
Afghan Asylum-Seekers, 31 December 2007 
 

Vereinbart wird, dass der BWV innerhalb von drei Wochen eine schriftliche Stellungnahme einbringen wird. 
 

BWV: Der BW wäre im Fall einer Rückkehr einerseits aufgrund der Tätigkeit seines Vaters für die Akbari-
Gruppe von Seiten der Khalili-Gruppe bedroht, andererseits von Seiten der Angehörigen und Anhänger des vom 
Bruder des BW getöteten Mullah XY. Beide Fluchtgründe weisen teils ethnische, teils religiöse, teils politische 
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Elemente auf. Weiters ist der BW der sozialen Gruppe der Familienangehörigen zuzurechnen, welche mittelbar 
von Blutrachefehden betroffen sind. 
 

Auf Befragen der VL, ob der BW alles verstanden und alles vorgebracht hat, gibt dieser an: 
 

BW: Ich habe alles verstanden, alles vorgebracht und nichts mehr hinzuzufügen. 
 

8. Mit Verfahrensanordnung vom 27.03.2008 wurde den Parteien die beabsichtigte Bestellung von Herrn Dr. R. 
zum nichtamtlichen Sachverständigen für Afghanistan zur Kenntnis gebracht und ihnen die Möglichkeit 
gegeben, Einwände gegen die Bestellung bekannt zu geben. Es wurden keine konkreten Einwendungen erhoben. 
 

9. Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 17.03.2008 wurde der Beschwerde vom 18.06.2007 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.05.2007, Zl. 03 32.020-BAW stattgegeben und gemäß § 71 
Abs. 1 Z 1 AVG die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bewilligt. 
 

10. Am 04.04.2008 langte die Stellungnahme des Beschwerdeführers bezüglich der in der Verhandlung 
erörterten Länderberichte ein, in welcher einige Stellen aus den Berichten (u.a. Bericht des AA vom März 2007, 
Bericht des Schweizer Bundesamtes für Migration vom November 2006, Bericht des Home Office vom 
September 2007) wiedergegeben wurden, welche aus Sicht des Beschwerdeführers von besonderer Bedeutung 
sind. Weiters wurden einige Stellen aus dem Menschenrechtsbericht des USDOS vom März 2008, aus den 
UNHCR Eligibility Guidelines vom Dezember 2007 sowie aus einem Gutachten von Amnesty International vom 
Jänner 2007 zitiert. Zu den Berichten wurde weiters ausgeführt, dass sich die Herkunftsregion des 
Beschwerdeführers G. in jenem Gebiet befindet, welches durch den deutlichen Anstieg von Gewalt besonders 
betroffen ist. Hinsichtlich einer Ausweichmöglichkeit des Beschwerdeführers innerhalb Afghanistans sei zu 
berücksichtigen, dass dieser in anderen Gebieten Afghanistans nicht über die zum Überleben notwendige 
familiäre, tribale und soziale Vernetzung verfügen würde. 
 

11. Am 09.06.2008 wurde seitens des Asylgerichtshofs Herr Dr. R. als Sachverständiger für Afghanistan bestellt 
und bei diesem ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches am 23.09.2008 beim Asylgerichtshof eingebracht 
wurde. 
 

Das Gutachten des Sachverständigen hat folgendes ergeben: 
 

Der Sachverständige hat während seines Aufenthalts in Afghanistan im Juli 2008 seine Kontaktperson nach P. 
und nach S. in J. geschickt, welche folgende Informationen gesammelt hat: 
 

Die Familie des Beschwerdeführers stammt tatsächlich aus dem vom Beschwerdeführer angegebenen Ort. Es 
wurde bestätigt, dass es eine Person mit dem Vornamen des Beschwerdefühers in S. gegeben hat, der später mit 
seiner Familie in P. gelebt hat. Der Bevölkerung ist es bekannt, dass sich der Beschwerdeführer in Europa 
befindet. Der Vater des Beschwerdeführers war ein Mitarbeiter der Partei Akbari, Sepah. 
 

Zur Ermordung von XY durch den Bruder des Beschwerdeführers wurde im Gutachten folgendes ausgeführt: 
 

XY war ein Talib und gehörte dem Geheimdienst der Taliban an. Er war ein Hazara und arbeitete zusammen mit 
M.I., genannt C., ebenfalls ein Hazara, der sich derzeit im Gefängnis der Amerikaner inB. befindet. XY war ein 
Mullah und gehörte gemeinsam mit seiner Familie dem Geheimdienst der Taliban an. Er schikanierte die 
Bevölkerung der Region S. und war verantwortlich für die Festnahme und Tötung vieler Personen aus dieser 
Region. Er hat fast jeden Tag vor der Moschee die Menschen beschimpft, beleidigt und bedroht. Eines Tages, als 
er die Leute vor der Moschee beschimpfte und sie wieder mit Konsequenzen durch die Taliban bedrohte, haben 
die Jugendlichen des Dorfes ihn vor der Moschee angegriffen, wobei XY ums Leben gekommen ist. Die 
Bevölkerung hat erzählt, dass ein Jugendlicher namens G.A.G. mit blutbeschmierten Händen aus der Menge 
weggelaufen ist. Sie vermuten, dass XY durch diesen getötet worden ist. Die Taliban haben nach der Ermordung 
von XY mehrere Jugendliche und Dorfälteste festgenommen und gefoltert, bis sie nach Bezahlung von Geld 
wieder freigekommen sind. Der Gutachter führt diesbezüglich aus, dass diese Version den Angaben des 
Beschwerdeführers, wonach sein Bruder XY 2002, als die Taliban nicht mehr die Region beherrschten, getötet 
hätte, widerspricht. Nach dem Sturz der Taliban waren die meisten Hazara-Mitarbeiter der Taliban aus der 
Region geflüchtet. Erst nach 2004 kamen einige dieser Leute zurück, die entweder mit der Hezb-e Wahdat 
Frieden geschlossen hatten oder keine gröberen Taten begangen hatten. Die Bevölkerung wusste nicht, wo sich 
G.A.G. seit seiner Flucht aus der Region befindet. 
 



 Asylgerichtshof 09.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 18 

Hinsichtlich des Vaters des Beschwerdeführers ergibt sich aus diesem Gutachten, dass er ein Mitglied und 
Kämpfer der Hezb-e Sepah von Akbar war. Hezb-e Sepah hat während der Herrschaft der Taliban mit den 
Taliban zusammengearbeitet. Für den Gutachter ist es nicht nachvollziehbar, dass die Familie des 
Beschwerdeführers mit einem Vertreter der Taliban in Konflikt geraten ist, obwohl sie mit der Sepah verbunden 
war. 
 

Weiters wurde im Gutachten dargelegt, dass XY ein Mitarbeiter des Geheimdienstes der Taliban war und viele 
Menschen verhaften hat lassen. Einige von diesen verhafteten Menschen sind auch von den Taliban getötet 
worden. Daher werden jene, die damals gegen die Taliban gekämpft haben, in Afghanistan nicht verfolgt. Die 
Tötung eines Talibs, der Menschen gequält hat und Menschen hat umbringen lassen, während der Herrschaft der 
Taliban ist derzeit nicht strafbar. Sowohl die Familienangehörigen der Taliban als auch der Kommunisten, die 
Menschen getötet haben und später selbst deshalb getötet worden sind, haben keinen Anspruch auf Rache. Dies 
hat der Gutachter während seiner Forschungsreisen in Afghanistan beobachten können. Nur wenn danach, d.h. 
nach dem Sturz der Taliban, die Tötung eines Talibs vorgenommen wurde, wird die Familie des Taliban sich für 
sein Familienmitglied rächen und ist dies auch von der Gesellschaft legitimiert. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass nach dem Sturz jedes Regimes von dem jeweiligen Regime eine Amnestie erklärt wurde; diesbezüglich 
legte der Gutachter auch einen Zeitungsausschnitt bei. 
 

Außerdem vermutet die Bevölkerung lediglich, dass G.A.G.XY getötet haben könnte, weil seine Hand blutig 
gewesen ist. XY wurde von mehreren Jugendlichen des Dorfes angegriffen, und er kam in der Menge ums 
Leben. Die Familien der Taliban, die Menschen getötet haben, sind zurückhaltend und hüten sich davor, sich an 
irgendjemandem zu rächen. 
 

Daher geht aus dem Gutachten zusammengefasst hervor, dass die Angaben des Beschwerdeführers, wonach sein 
Bruder den Mullah 2002 getötet hat, nicht bestätigt werden können. 
 

Hinsichtlich des Streits des Vaters des Beschwerdeführers mit seinem Onkel über ein Grundstück wurde im 
Gutachten festgestellt, dass hier kein Racheakt vorliegt, sondern dass es oft zu solchen Verstimmungen unter den 
Familienmitgliedern kommt. Der Vater des Beschwerdeführers hat deshalb aus Ärger seinen Wohnort 
gewechselt und nicht weil dessen Bruder ihn verfolgt hätte. 
 

12. Zur Wahrung des Parteiengehörs wurden die Parteien vom Asylgerichtshof mit Schreiben vom 24.09.2008 
vom Ergebnis der Beweisaufnahme, konkret vom Sachverständigengutachten, gemäß § 45 Abs. 3 AVG 
verständigt. 
 

Am 13.10.2008 langte eine Stellungnahme der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers zum 
Sachverständigengutachten ein, in welcher folgendes ausgeführt wurde: 
 

Entgegen den Ausführungen im Gutachten bleibt der Beschwerdeführer bei seinen Angaben, wonach sich der 
Mord an XY 2002 ereignet hat. Zu diesem Zeitpunkt sind die Taliban in Kabul und weiten Teilen Afghanistans 
nicht mehr an der Macht gewesen. Sie übten jedoch in der Region um P. nach wie vor einen gewissen Einfluss 
aus. Insbesondere sind sie noch immer in der Lage gewesen, gezielte Übergriffe gegen einzelne Personen 
durchzuführen. Der Bürgermeister des Ortes P. ist zu jenem Zeitpunkt Herr H.A. gewesen, welcher der 
Volksgruppe der Hazara angehöre und glaublich Mitglied der Hezb-e Wahdat sei. Die seitens des 
Sachverständigen angeführte Festnahme und Folterung von Personen im Ort P. durch die Taliban stehe daher 
nicht notwendigerweise in Widerspruch zu den Angaben des Beschwerdeführers. Aus dem Gutachten ist nicht 
ersichtlich, zu welchemvon 2002 abweichenden Zeitraum sich der Mord ereignet haben sollte. 
 

Auch stellt der Beschwerdeführer in Abrede, dass es sich bei XY um einen Angehörigen der Volksgruppe der 
Hazara gehandelt hat. Dieser ist ein Paschtune. Zum diesbezüglichen Beweis dafür, dass unter den Taliban kein 
Hazara die Stellung eines Mullahs bekleidete, beantrage der Beschwerdeführer die Einvernahme von drei in 
Wien lebenden Afghanen, deren Daten er in Folge angab. 
 

Weiters wird dem Gutachten insofern widersprochen, dass XY seine Stellung als Mullah in P. und nicht in S. 
innehatte. 
 

Außerdem wurde am Gutachten bemängelt, dass aus diesem weder die Identität der Kontaktsperson des 
Gutachters noch die Identität der durch die Kontaktperson befragten Personen hervorgeht. 
 

Ferner hat es der Sachverständige verabsäumt, Ermittlungen anzustellen, ob die Angaben des 
Beschwerdeführers, wonach der Bruder des verstorbenen XY durch einen Angehörigen der Volksgruppe der 
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Hazara getötet worden ist, richtig sind. Es ist aus dem Gutachten weder der Zeitpunkt der Ermordung des XY, 
noch die Identität jener Person, welche angab, dass XY ein Hazara ist, ersichtlich. Auch würden Informationen 
zum Aufenthaltsort der Familie des Beschwerdeführers fehlen. 
 

Im Gutachten wird auch ausgeführt, dass die Tötung eines Talib während der Herrschaft der Taliban derzeit 
nicht strafbar wäre. Richtig ist jedoch, dass der Mord an XY durch den Bruder des Beschwerdeführers 2002 und 
sohin nach jener Zeit erfolgte, als die Taliban beinahe das gesamte afghanische Staatsgebiet beherrschten. Auch 
der Sachverständige hat ausgeführt, dass die Tötung eines Talibs nach dem Sturz der Taliban zu Blutrache durch 
dessen Familie führen würde und dies auch in der Gesellschaft legitimiert ist. 
 

Der Sachverständige habe darüber hinaus festgehalten, dass es verwunderlich ist, dass die Familie des 
Beschwerdeführers mit einem Vertreter der Taliban in Konflikt geraten ist, obwohl sie mit der Partei Sepah 
verbunden gewesen ist. Sowohl die Tätigkeit des Vaters des Beschwerdeführers für die Hezb-e Sepah von 
Akbari als auch die Tötung des XY durch den Bruder des Beschwerdeführers sind durch den Inhalt des 
Gutachtens bestätigt worden. 
 

Schließlich wurde in der Stellungnahme auf ein anderes vom Sachverständigen in einem anderen Asylverfahren 
erstelltes Gutachten Bezug genommen und eine Stelle daraus zitiert. Aus diesem anderen Gutachten des 
Sachverständigen ergibt sich, dass jene Personen, welche im Rahmen des Bürgerkrieges an Tötungen unter den 
Hazara beteiligt gewesen sind und dadurch der Blutrache der jeweils verfeindeten Clans ausgesetzt gewesen 
sind, nach wie vor von einer solchen Blutrache betroffen sind, was sich auch auf ihre männlichen Nachkommen 
bzw. nahe Verwandte erstreckt. Da der Vater des Beschwerdeführers nachweislich Kämpfer der Hezb-e Sepah 
von Akbari gewesen sei und im Zuge dessen höchstwahrscheinlich an Tötungen von verfeindeten Personen 
beteiligt gewesen ist, ist davon auszugehen, dass der Vater des Beschwerdeführers und sohin auch der 
Beschwerdeführer selbst im Fall einer Rückkehr in ihr Herkunftsgebiet von Verfolgung aufgrund von Blutrache 
betroffen sein würden. Es ist aus diesen anderen Gutachten auch ersichtlich, dass bestehende Blutrachefehden 
das Ende der Kampfhandlungen bzw. die Vertreibung der Taliban und die darauffolgende Amnestie überdauert 
haben, weshalb nicht davon ausgegangen werden kann, dass eine allfällige Amnestie, wie sie im nunmehr 
erstatteten Gutachten angesprochen worden sei, die Gefahr der Blutrache für den Beschwerdeführer bannen 
würde. In diesem Fall würde dem Beschwerdeführer auch kein staatlicher Schutz zukommen. 
 

13. In einem weiteren Schreiben der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers vom 15.10.2008 wurden mehrere 
Zeitungsartikel hinsichtlich der Lage in Afghanistan vorgelegt. 
 

14. Am 11.12.2008 übermittelte der Asylgerichtshof dem Sachverständigen die Stellungnahme des 
Beschwerdeführers mit der Aufforderung, sich schriftlich dazu zu äußern. 
 

Die Stellungnahme des Gutachters bzw. ein ergänzendes Sachverständigengutachten langte am 14.01.2009 beim 
Asylgerichtshof ein und ergab folgendes: 
 

Aus dem Gutachten geht hervor, dass nach dem Beginn des Krieges gegen die Taliban im Oktober 2001 in 
Afghanistan die Taliban aus allen nicht-paschtunischen Regionen bis Ende November 2001 vollständig 
vertrieben wurden. Daher waren die Taliban im Jahre 2002 in den Wohnregionen der Hazaras, besonders in J., 
nicht aktiv. Die Hazaras, die auf der Seite der Taliban gekämpft hatten, waren alle aus J. geflüchtet. Der 
Anführer der Hazara-Taliban, W., war nach Kabul geflüchtet. Erst 2004, nachdem die Taliban sich wieder 
organisierten und die Paschtunen den Staat in Kabul immer mehr unter ihre Kontrolle brachten, und die 
Kommandanten der Nordallianz großteils aus der Macht entfernten, konnten auch die Hazara-Kommandanten, 
die mit den Taliban zusammengearbeitet hatten, wieder mit ihren Heimatregionen Kontakt pflegen. Dieser 
Rückkehr ist auch eine Versöhnung zwischen der Wahdatführung und W., der die Hezb-e Nahzad leitete, 
vorausgegangen. Ohne Einverständnis der Hezb-e Wahdat konnten die Nahzad-Leute nicht nach J. einreisen. Die 
Hezb-e Wahdat- Führung war vor den Taliban im Jahre 1998 geflüchtet und ist erst Ende November 2001 nach 
J. zurückgekehrt. Schon aus diesem Grund kann es laut Sachverständigen nicht sein, dass die Taliban in P., in J., 
im Jahre 2002 Einfluss gehabt haben. 
 

Auch wurde im ergänzenden Gutachten darauf hingewiesen, dass im ersten Gutachten entgegen den 
Ausführungen in der Stellungnahme nie behauptet worden ist, dass die Festnahme und Folterung von Personen 
im Ort P. durch die Taliban 2002 stattgefunden haben. Die Taliban waren im Jahre 2002 in J. nicht aktiv und 
daher konnten sie die Leute nicht verfolgen. XY wurde unter den Taliban ermordet und er hat unter den Taliban 
vor 2002 die Leute schikaniert. 
 

Weiters ergibt sich aus dem Gutachten, dass XY Angehöriger der Ethnie der Hazara war und der Gruppe des C. 
angehörte, der auch ein Hazara ist. Unter den Taliban wurde jeder Funktionär der Taliban Mullah genannt, auch 
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wenn er nicht Mullah war. Die Kommunisten, die Angehörigen von anderen Ethnien außer Paschtunen und die 
paschtunischen Bauern, die Analphabeten waren, wenn sie keine Funktionäre waren, wurden Talib genannt. 
Grundsätzlich wurde im Volksmund jeder Kämpfer der Taliban als Talib betrachtet und auch so genannt und ein 
Funktionär der Taliban als Mullah bezeichnet. 
 

Außerdem betonte der Sachverständige, dass er die Identität der Informanten bzw. der befragten Person aus 
Datenschutzgründen nicht bekannt geben kann, ansonsten diese mit Konsequenzen zu rechnen hätten. Besonders 
im Raum J. und Q. wurden bis jetzt zwei der Informanten des Sachverständigen bedroht, und es wurde ihnen 
gleichzeitig Geld angeboten, um "positiv" zu berichten. Die Konsequenzen könnten den Tod oder auch Haft 
durch die Behörden bedeuten. 
 

Bezüglich der Problematik der Blutrache führte der Sachverständige aus, dass sich die Verwandten von XY 
davor hüten werden, an Blutrache zu denken, weil sie dann zur Zielscheibe der Angehörigen derjenigen werden 
würden, die höchstwahrscheinlich durch den Verrat von XY durch die Taliban getötet bzw. schwer geschädigt 
worden sind. 
 

Weiters wurde ausgeführt, dass der Aufenthalt des Beschwerdeführers (im Ausland) deshalb bekannt war, weil 
die meisten Flüchtlinge aus der Reihe der Hazaras aus J. stammen. Es besteht eine rege Beziehung zwischen den 
Hazaras aus J. im Ausland und der Menschen in J.. Der Aufenthalt des Beschwerdeführers im Ausland wurde als 
ein Normalfall in Erwähnung gebracht. Aus wirtschaftlichen Gründen befinden sich derzeit tausende Menschen 
aus J. im Ausland. 
 

Bezüglich der ethnischen Hintergründe der Flucht des Beschwerdeführers führte der Sachverständige aus, dass 
die Nichtpaschtunen, besonders die Hazaras, die unter der Herrschaft der Taliban schwer verfolgt worden waren, 
aus ethnischen Gründen derzeit nicht verfolgt werden. In der Regierung Karzai sind die Hazaras mit fünf 
Ministern und einem Stellvertretenden Staatspräsidenten vertreten. Die Hauptsiedlungsgebiete der Hazaras, 
Bamyan, Daikundi und Teile der Provinz G., dazu gehört auch J., werden von den Hazaras selbst als 
Regierungsbeamte verwaltet. 
 

Im Übrigen blieb der Sachverständige bei seinen Ausführungen im Gutachten vom 22.09.2008. 
 

15. Zur Wahrung des Parteiengehörs wurden die Parteien vom Asylgerichtshof mit Schreiben vom 23.02.2009 
vom Ergebnis der Beweisaufnahme, konkret vom ergänzenden Sachverständigengutachten, gemäß § 45 Abs. 3 
AVG verständigt und aufgefordert, diesbezüglich binnen einer Woche eine schriftliche Stellungnahme 
abzugeben. Er wurde keine Stellungnahme eingebracht. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Afghanistan und Angehöriger der Volksgruppe der Hazara. 
Seine Identität wird entsprechend seinen Angaben festgestellt. 
 

Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe werden der Entscheidung mangels Glaubwürdigkeit 
nicht zugrunde gelegt. 
 

1.2. Zum Herkunftsstaat Afghanistan: 
 

Zur Lage in Afghanistan werden aufgrund der in der Verhandlung zitierten Quellen nachfolgende Feststellungen 
getroffen: 
 

Zur politischen Lage: 
 

Die Taliban sind ab September 2001 vollständig abgezogen. In der Folge übernahm die am 19.06.2002 von der 
Loja Jirga vereidigte Interimsregierung unter Karzai die Macht. 
 

Am 26.1.2004 ist eine neue Verfassung in Kraft getreten. 
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Am 9.10.2004 haben Präsidentschaftswahlen stattgefunden; am 3.11.2004 wurde der Sieg von Hamid Karzai 
bestätigt. 
 

Am 18.9.2005 fanden Parlaments- und Provinzratswahlen statt, das Parlament besteht aus einem - direkt 
gewählten - Unterhaus und ein von den Provinzialräten und dem Präsidenten beschicktes Oberhaus. 
 

In den Provinzen regiert jeweils ein Gouverneur, der nach der Verfassungstheorie nur über wenig Macht 
verfügen würde. 
 

Ohne Stützung der internationalen Gemeinschaft könnte sich die Regierung Karzai aller Wahrscheinlichkeit 
nicht halten. 
 

Zur Verfassung ist anzumerken, dass diese ein reines Präsidialsystem normiert, allerdings eine starke Betonung 
auf die parlamentarische Kontrolle der Exekutive kennt. Darüber hinaus verlangt die Verfassung eine 
unabhängige Rechtsprechung, deren oberstes Organ ein "Supreme Court" ist. Das Recht darf nicht gegen die 
"beliefs and discriptions" des Islams verstoßen. Die Verfassung nimmt bei der Definition der Nation explizit auf 
Minderheiten Bezug und legt als Landessprachen Dari und Paschtu fest; soweit in einem Gebiet die Mehrheit der 
Bevölkerung Usbekisch, Turkmenisch, Belutschi, Pashai, Nuristanisch oder Pamiri spricht, erlangen diese 
Sprachen den Status einer dritten offiziellen Sprache für dieses Gebiet. Die Verfassung kennt die Gleichstellung 
von Mann und Frau, die Etablierung einer unabhängigen Menschenrechtskommission und das Recht auf Leben, 
Freiheit, Meinungsäußerung, Versammlung, Vereinigung sowie justizielle Grundrechte; allerdings enthalten 
viele Grundrechte Gesetzesvorbehalte. Die Verfassung kann - abgesehen vom expliziten Bezug auf den Islam - 
in der Theorie durchaus mit europäischen Verfassungen verglichen werden. 
 

Zur Verfassungswirklichkeit ist allerdings - immer noch - anzumerken, dass die zentrale Kontrolle in der Realität 
sehr schwach ist, weil regionale und lokale Machthaber, die sowohl die staatlichen Einnahmen als auch die 
militärische Macht kontrollieren, die Regierungsgewalt in den von ihnen kontrollierten Gebieten übernommen 
haben; so ist in manchen Gebieten der öffentliche Bereich so gut wie unabhängig von der Zentralgewalt. Ebenso 
wie es an funktionierenden Verwaltungsstrukturen fehlt, kann bislang auch nicht von einem nur ansatzweise 
funktionierenden Justizwesen gesprochen werden. Es besteht keine Einigkeit über die Gültigkeit und damit 
Anwendbarkeit von Rechtssätzen. Zudem fehlt es an einer Ausstattung mit Sachmitteln und geeignetem und 
ausgebildetem Personal. Oft sind noch nicht einmal Texte der wichtigsten afghanischen Gesetze vorhanden. 
Tatsächlich wird in den Gerichten, soweit sie ihre Funktion ausüben, eher auf Gewohnheitsrecht und 
Vorschriften des islamischen Rechts als auf weiterhin gültige Gesetze Bezug genommen. Die praktisch 
landesweit bestehende Gefahr von weitgehender Rechtlosigkeit für den Einzelnen ist trotz intensiver 
internationaler Bemühungen und institutioneller Fortschritte (wie z.B. der Einrichtung einer unabhängigen 
Menschenrechtskommission und deren verfassungsrechtlicher Verankerung) noch nicht überwunden. Praktisch 
sichtbar wird er etwa an der Vielzahl meist unbekannt bleibender Menschenrechtsverletzungen oder 
landesweiten Streitigkeiten um willkürlich besetzte Privatgrundstücke und Wasserquellen (Opfer sind 
typischerweise Auslandsafghanen/Rückkehrer, es gibt häufig Vorfälle im Nordwesten und in Kabul). Eine 
Strafverfolgung lokaler Machthaber außerhalb Kabuls wegen Übergriffen ist praktisch nicht möglich. Auf dem 
Land wird die Richterfunktion in der Regel von lokalen Räten (Shuras) übernommen. Das Verfahren vor dem 
nationalen Sicherheitsgericht gegen den früheren Milizenführer Abdullah Shah wegen mindestens zwanzigfacher 
Tötung (Oktober 2002; die Hinrichtung erfolgte am 20. April 2004) wurde von der VN-Sonderberichterstatterin 
zu extralegalen, willkürlichen und summarischen Tötungen, Asma Jahangir, als nicht fair bezeichnet. So habe 
der Angeklagte gegen seinen Willen über keinen Verteidiger verfügt, es habe keine sorgfältige Vorbereitung der 
Verhandlung gegeben, die Zeugenvernehmung habe Defizite in der Verfahrensweise aufgezeigt. Die Richter 
hätten einen juristisch nicht geschulten Eindruck gemacht. Korruption wird allgemein als großes Problem im 
Justiz- und Verwaltungsbereich wahrgenommen. 
 

Zur Sicherheitslage: 
 

Die Sicherheitslage in den einzelnen Gebieten ist ständigen Veränderungen unterworfen, ist gesamthaft 
betrachtet jedoch prekär. 
 

Zur Menschenrechtslage: 
 

Die Meinungs- und Pressefreiheit - in der Verfassung garantiert - unterliegt der Überprüfung durch eine 
Kommission, ob es zu einer Verletzung des "Islamvorbehalts" des Gesetzes gekommen ist; dies führt soweit, 
dass ein stellvertretender Oberster Richter im Fernsehauftritt von singenden Frauen offenbar eine 
Gesetzesverletzung sah. Auch auf die Verfolgung des Journalisten NASAB ist hinzuweisen, der wegen Artikel, 
in denen er die Härte der Strafen der Sharia verurteilt hätte und gefordert hätte, die Abkehr vom Islam nicht als 
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Verbrechen zu sehen, zu zwei Jahren Gefängnis wegen Blasphemie verurteilt wurde. Vor allem im Machtbereich 
von Warlords, Drogenbaronen und anderen lokalen Machthabern werden politisch Andersdenkende unterdrückt 
und müssen harte Sanktionen befürchten. 
 

Nach den vorliegenden Berichten kommt es darüber hinaus - trotz des Diskriminierungsverbots der Verfassung - 
immer noch zu Repressionen gegen ethnische Gruppen bzw. Minderheiten, dies betrifft vor allem paschtunische 
Minderheiten, auch wenn sich die Situation etwas entspannt hat und die - wenn auch zahlenmäßig sehr kleine 
Gruppe - der Hindus. 
 

Die Lage der ethnischen Minderheiten (in den jeweiligen Regionen) hat sich seit dem Ende der Taliban-
Herrschaft besonders für die Hazaras verbessert, obwohl traditionelle Spannungen zwischen den Ethnien in lokal 
unterschiedlicher Intensität fortbestehen. Eine offene, systematische Diskriminierung erfolgt nicht mehr. 
 

Konvertiten und Anhängern einer säkular-demokratischen Bewegung ist es praktisch nicht möglich, offen zu 
ihren Werten zu stehen, da sie ansonsten deutlichen Repressionen ausgesetzt wären. 
 

In den nordwestlichen Provinzen werden - in seit 2003 sinkender Zahl - Zwangsrekrutierungen gemeldet. 
 

Auch ansonsten kommt es immer wieder zum Eingriff in grundlegende Menschenrechte - etwa durch Folter - 
durch die lokalen Machthaber oder die Sicherheitskräfte, auch wenn sich die Regierung - etwa durch Etablierung 
einer Menschenrechtsabteilung im Innenministerium - um eine Besserung der Situation bemüht. 
Menschenrechtsverletzungen von lokalen Machthabern und Kommandanten - die auch geheime ¿persönliche' 
Gefängnisse unterhalten - bleiben - mangels Durchgriffsmöglichkeit der Regierung - häufig ohne Sanktion. 
Berichten des IKRK zufolge gibt es allerdings keine Erkenntnisse über eine systematische Anwendung von 
Folter. 
 

Das afghanische Recht kennt die Todesstrafe und Körperstrafen, es kommt immer wieder zu lang andauernder 
Haft ohne Anklage oder Urteil. Die Gefängnisse sind in einem schlechten Zustand, auch wenn in letzter Zeit 
keine Fälle des Todes durch Verhungern bekannt wurden. 
 

Zur täglichen Lebenssituation: 
 

In Afghanistan besteht kein staatliches soziales Netz, die soziale Absicherung erfolgt über die jeweilige 
Großfamilie. Für Rückkehrer, die nicht in den Verband einer Großfamilie zurückkehren können, ergeben sich 
erhebliche Probleme bei der Unterkunftnahme, einerseits auf Grund des relativ kleinen Marktes an intakten 
Wohnungen, der zu einem hohen Preisniveau geführt hat und andererseits, weil von (aus dem Westen 
kommenden) Rückkehrern angenommen wird, dass diese wohlhabend sind, was zu einer zusätzlichen 
Preiserhöhung führt. Auch ist es sehr schwierig, an eine bezahlte Arbeitsstelle zu kommen, auch wenn viele 
Afghanen ihr Auskommen als - von der Polizei manchmal zumindest schikanös behandelte - Straßenhändler 
finden. Theoretisch ist ein Krankenhausaufenthalt gratis, allerdings wird mit der Behandlung zumeist erst 
begonnen, wenn entsprechende Bestechungsgelder bezahlt wurden. Nur wenige Medikamente werden zur 
Verfügung gestellt, die restlichen Medikamente müssen vom Patienten erworben werden. Allerdings sind 
Medikamente westlichen Standards kaum erhältlich, es werden zumeist nachgemachte Medikamente (in 
Originalverpackung der "Vorbilder") verkauft, deren Wirkung oftmals zwischen unwirksam und gefährlich 
einzustufen ist. 
 

Zur Situation von Rückkehrern 
 

Die Asylantragstellung an sich führt zu keinen Sanktionen seitens der afghanischen Regierung. Die Versorgung 
mit Wohnraum ist allerdings unzureichend und auch die Lebensmittelversorgung ist nicht zufrieden stellend. Es 
gibt keine hinreichende medizinische Versorgung in Kabul, obwohl diese besser ist als im Rest des Landes. 
Daher stoßen Rückkehrer, die nicht in einen Familienverband zurückkehren können oder nach einem längeren 
Aufenthalt im westlichen Ausland auf größere Schwierigkeiten als solche, die in einem Familienverband 
Aufnahme finden können. 
 

Die Zahl der mit Unterstützung durch UNHCR freiwillig Zurückgekehrten ging im Jahr 2006 deutlich zurück. 
Ein Teil der Afghanen scheut die Rückkehr auch aus Furcht vor einer möglichen Verwicklung in 
Kampfhandlungen oder wegen der Vernichtung der Existenzgrundlagen (insbesondere ungeklärte 
Grundstücksfragen erhöhen die Schwierigkeiten, in Afghanistan wieder Fuß zu fassen). 
 

2. Beweiswürdigung: 
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2.1 Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungs- und Gerichtsakt sowie 
durch die am 12.03.2008 durchgeführte mündliche Verhandlung, die Sachverständigengutachten, die 
eingebrachte Stellungnahme sowie die vorgelegten Bescheinigungsmittel Beweis erhoben. 
 

2.2. Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers ergeben sich aus der Einvernahme vor der 
Erstbehörde, den Ausführungen in der Verhandlung und dem Sachverständigengutachten im Einklang mit dem 
Akteninhalt. 
 

2.3. Die Aussage des Asylwerbers stellt im Asylverfahren zweifellos das Kernstück dar. Hierbei ist es nach 
Ansicht des VwGH Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde 
Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen. 
 

Die Behörde kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig anerkennen, wenn der Asylwerber 
während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im Wesentlichen gleich bleibende Angaben macht, 
wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät gemachte 
Angaben nicht den Schluss aufdrängen, dass sie nur der Asylerlangung dienen sollten, der Wirklichkeit aber 
nicht entsprechen. Als glaubwürdig könnten Fluchtgründe im Allgemeinen nicht angesehen werden, wenn der 
Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens 
unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden 
Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche 
Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 06.03.1996, Zl. 95/20/0650). 
 

2.4. Der erkennende Gerichtshof geht aufgrund des Eindrucks in der mündlichen Verhandlung und der 
Sachverständigengutachten sowie aufgrund einer Gesamtschau des Akteninhaltes davon aus, dass der vom 
Beschwerdeführer angegebene Fluchtgrund nicht glaubhaft ist, dies aus folgenden näheren Erwägungen: 
 

Dem Gutachten lässt sich entnehmen, dass der vom Bruder des Beschwerdeführers angeblich getötete Mullah 
XY dem Geheimdienst der Taliban angehörte und, entgegen den Aussagen des Beschwerdeführers, ein Hazara 
war. In der Stellungnahme zum eingeholten Gutachten wurde zwar von der Beschwerdeführervertreterin 
nochmals dargetan, dass XY ein Pashtune gewesen sei, jedoch wurde dies vom auf Afghanistan spezialisierten 
Ländersachverständigen in einer Replik widerlegt, indem er nochmals bekräftigte, dass XY ein Hazara gewesen 
ist und der Gruppe des C., welcher auch ein Hazara gewesen ist, angehörte. Weiters wurde in der Stellungnahme 
der Beschwerdeführervertreterin behauptet, dass unter den Taliban kein Hazara die Stellung eines Mullahs 
bekleidete, weshalb XY kein Hazara gewesen sein könne. Auch dieses Argument wurde in dem darauffolgenden 
ergänzenden Gutachten des Sachverständigen insofern widerlegt, als unter den Taliban jeder Funktionär der 
Taliban Mullah genannt worden ist, auch wenn er kein Mullah war. Grundsätzlich wurde im Volksmund jeder 
Kämpfer der Taliban als Talib betrachtet und auch so genannt und ein Funktionär der Taliban als Mullah 
bezeichnet. Aufgrund dieser schlüssigen Ausführungen des Sachverständigen ist aus Sicht des Gerichtshofs eine 
Vernehmung der namhaft gemachten Zeugen zu dieser Frage, wie in der Stellungnahme zum Gutachten 
beantragt, nicht geboten. 
 

Es wurde weiters im Gutachten ausgeführt, dass XY die Bevölkerung in S. schikanierte und für die Festnahme 
und Tötung vieler Personen aus der Region verantwortlich war. Auch wurde im Gutachten bestätigt, dass XY 
getötet worden ist, jedoch ergaben sich Divergenzen zum Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich des 
Zeitpunktes des Vorfalls. So gab der Beschwerdeführer in den Einvernahmen vor dem Bundesasylamt sowie in 
der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof an, dass sich der Mord 2002 ereignet habe, somit zu einer Zeit, in der 
die Taliban nicht mehr an der Macht gewesen sind. Im Gutachten wurde entgegengehalten, dass nach dem Sturz 
der Taliban die meisten Hazara-Mitarbeiter der Taliban aus der Region geflüchtet sind und erst nach 2004 
wieder zurückgekommen sind, sich die Version des Beschwerdeführers daher als nicht richtig erweist. Auf den 
konkreten Zeitpunkt des Vorfalls wurde nochmals in der Replik des Gutachters auf die Stellungnahme der 
Beschwerdeführervertreterin, in welcher bemängelt wurde, dass aus dem Gutachten nicht ersichtlich ist, zu 
welchem 2002 abweichenden Zeitraum sich der Mord ereignet haben sollte, insofern eingegangen, als eindeutig 
feststeht, dass XY unter den Taliban vor 2002 die Leute schikaniert hat und auch zur Zeit der Herrschaft der 
Taliban ermordet worden ist. Dem Sachverständigengutachten folgend wird daher zu Grunde gelegt, dass XY 
zur Zeit der Taliban getötet wurde, was wiederum gegen eine aus der Ermordung von XY resultierende 
Gefährdungslage des Beschwerdeführers spricht. 
 

Was das Vorbringen in der Stellungnahme zum Gutachten anbelangt, dass 2002 die Taliban in Kabul und weiten 
Teilen Afghanistans zwar nicht mehr an der Macht waren, jedoch in der Region um P. nach wie vor noch einen 
gewissen Einfluss ausübten und die seitens des Sachverständigen im Gutachten angeführte Festnahme und 
Folterung von Personen im Ort P. durch die Taliban 2002 nach der Ermordung von Mullah XY daher nicht in 
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Widerspruch zu den Angaben des Beschwerdeführers stehen würden, so hat der Sachverständige wiederholt 
dargelegt, dass nach dem Beginn des Krieges gegen die Taliban im Oktober 2001 die Taliban bis November 
2001 aus allen nicht-paschtunischen Gebieten vollständig vertrieben wurden, daher die Taliban im Jahr 2002 im 
Wohngebiet der Hazaras, besonders in J., nicht mehr aktiv waren. Die Hazaras, die auf Seiten der Taliban 
gekämpft haben, waren alle aus J. geflüchtet. Schon aus diesem Grund kann es nicht als gegeben angenommen 
werden, dass die Taliban in P., J., im Jahr 2002 Einfluss gehabt haben. 
 

Zudem geht aus dem Gutachten hervor, dass XY ein Mitarbeiter des Geheimdienstes der Taliban gewesen ist 
und in dieser Funktion viele Menschen verhaften bzw. ermorden ließ. Laut Sachverständigen werden jene, 
welche damals gegen die Taliban gekämpft haben, in Afghanistan nicht verfolgt. Die Tötung eines Talibs, 
welcher Menschen gequält hat und töten ließ, während der Zeit der Taliban, ist derzeit nicht strafbar. Sowohl die 
Angehörigen ehemaliger Taliban als auch Angehörige von Kommunisten, welche Leute getötet haben und später 
selbst getötet wurden, haben keinen Anspruch auf Rache. Nur wenn nach dem Sturz der Taliban ein Talib getötet 
wurde, konnte sich die Familie des Talib rächen und war dafür auch von der Gesellschaft legitimiert. Dies wurde 
vom Sachverständigen mit Amnestieregelungen erklärt, welche nach dem Sturz jedes Regimes von dem 
jeweiligen Regime erlassen wurden. Auch wurde im Gutachten festgestellt, dass es bloß eine Vermutung ist, 
dass der Bruder des Beschwerdeführers XY getötet hat, da seine Hand blutig war. XY wurde von mehreren 
Jugendlichen des Dorfes angegriffen und kam in der Menschmenge ums Leben. Die Familien der Taliban, die 
Menschen getötet haben, sind zurückhaltend und hüten sich davor, sich an irgendjemandem zu rächen. 
 

Darüber hinaus ergibt sich aus dem Gutachten, dass der Vater des Beschwerdeführers Mitarbeiter in der Partei 
Akbari, Sepah war, welche während der Herrschaft der Taliban mit den Taliban zusammengearbeitet hat. Es 
erscheint somit nicht plausibel, dass die Familie des Beschwerdeführers mit einem Vertreter der Taliban, 
nämlich XY, in Konflikt geraten ist, obwohl der Vater des Beschwerdeführers mit der Sepah 
zusammengearbeitet hat. 
 

Hinweise auf Blutrache, wie in der Stellungnahme der Beschwerdeführervertreterin geltend gemacht, lassen sich 
aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht erkennen. Der Beschwerdeführer hat nicht vorgebracht, dass 
sein Vater jemanden getötet hat und haben auch die Erhebungen Derartiges nicht ergeben. Außerdem leben noch 
Verwandte (Onkel) des Beschwerdeführers an seinem Herkunftsort, welche im Falle einer tatsächlichen 
Gefährdung der Familie aufgrund von Blutrache auch verfolgt werden müssten, was jedoch, wie aus dem 
Gutachten ersichtlich ist, nicht der Fall ist. Auch kann aus dem ergänzenden Gutachten geschlossen werden, dass 
aufgrund des Mordes an XY keine Gefahr der Blutrache von dessen Verwandten besteht, weil diese dann zur 
Zielscheibe von den Angehörigen derjenigen werden würden, die durch den Verrat von XY von den Taliban 
getötet oder schwer geschädigt wurden. 
 

Hinsichtlich des Vorbringens in der Stellungnahme der Beschwerdeführervertreterin, wonach aus dem Gutachten 
weder die Identität der "Kontaktperson" des Gutachters, welcher die Untersuchungen vor Ort durchführte, noch 
die Identität der durch die Kontaktperson befragten Personen hervorgehe, betrifft, so wurde im ergänzenden 
Gutachten ausgeführt, dass die Identität der befragten Personen sowie der Kontaktperson aus 
Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben werden könne, da dadurch deren körperliche Unversehrtheit bedroht 
sein könnte. 
 

Die Verfolgungsbehauptungen des Beschwerdeführers konnten somit durch das Sachverständigengutachten nicht 
gestützt werden und kann - auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass sowohl aus den Länderberichten 
als auch aus dem Sachverständigengutachten keine generelle Verfolgung und Diskriminierung von 
asylrechtlicher Intensität der Hazara abgeleitet werden kann - im Falle einer Rückkehr keine individuelle 
Gefährdungslage des Beschwerdeführers mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden. 
 

2.5. Den Einwendungen in der Stellungnahme der Beschwerdeführervertreterin vom 13.10.2008 kann, wie 
bereits im einzelnen dargelegt, insgesamt nicht gefolgt werden. Den in der Stellungnahme zum 
Sachverständigengutachten angeführten Kritikpunkten wurde im ergänzenden Gutachten konkret und plausibel 
entgegengetreten und stellen sich die Gutachten in Zusammenschau als ausführlich begründet, nachvollziehbar 
und schlüssig dar. Zusätzliche Ermittlungen durch, wie in der Verhandlung und in der Stellungnahme beantragt, 
Befragung von in Wien lebenden Afghanen erscheinen somit nicht geboten. Auch kann nicht erkannt werden 
bzw. wurde von der Beschwerdeführervertreterin nicht dargelegt, inwieweit den Aussagen dieser Personen 
Entscheidungsrelevanz zukommen könnte und wurde auch in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass die 
dort namhaft gemachten Personen keine Auskünfte hinsichtlich der Fluchtgründe des Beschwerdeführers geben 
können. Das Vorbringen, dass unter den Taliban kein Hazara die Stellung eines Mullahs bekleidete, wurde 
außerdem, wie bereits dargelegt, durch den Sachverständigen entkräftet. Bezüglich des ergänzenden Gutachtens 
des Sachverständigen wurde keine weitere Stellungnahme eingebracht. Den diesbezüglichen Beweisanträgen 
wird daher nicht Folge gegeben. 
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2.6. Die Feststellungen über das Herkunftsland des Beschwerdeführers ergeben sich aus den zitierten Quellen, 
denen von den Parteien nicht substantiiert entgegengetreten wurde. Zu aktuelleren Berichten hat sich keine 
wesentliche Lageänderung ergeben, wie sich der Asylgerichtshof durch laufende Einschau in die aktuelle 
Quellenlage (beispielsweise in den Bericht des USDOS vom 25.02.2009) vergewissert hat. Aus der 
Stellungnahme zu den Länderberichten kann eine individuelle Gefährdungslage asylrelevanter Intensität nicht 
abgeleitet werden. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG idF BGBL. I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach 
den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen; § 44 AsylG 1997 gilt. Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG 
werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, 
BGBL. I Nr. 76/1997, in der jeweils geltenden Fassung geführt, weshalb auf den vorliegenden, nach diesem 
Datum gestellten Asylantrag, die Bestimmungen idF der Asylgesetz-Novelle 2003 anzuwenden sind. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 1 Asylgesetz 2005 idF Art. 2 BG BGBl. I 4/2008 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim 
unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen; Mitglieder des 
unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, haben alle bei 
ihnen anhängigen Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als Einzelrichter 
weiterzuführen. 
 

Da im vorliegenden Verfahren bereits vor dem 1. Juli 2008 eine mündliche Verhandlung vor der nunmehr 
zuständigen Richterin stattgefunden hat, ist von einer Einzelrichterzuständigkeit auszugehen. 
 

3.2. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht 
und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen. 
 

Zentraler Aspekt des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen 
Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Zu fragen ist daher nicht 
danach, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit 
Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. (VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 
VwGH vom 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind 
(VwGH vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, 
Zl. 95/20/0239; VwGH vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache 
dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen 
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Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 
98/20/0468). Daher muss die Verfolgungsgefahr (bzw. die wohlbegründete Furcht davor) im gesamten Gebiet 
des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben. 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlings-Konvektion genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Der Beschwerdeführer hat keine Verfolgungsgefahr glaubhaft gemacht und war die Beschwerde daher gemäß § 
7 AsylG spruchgemäß als unbegründet abzuweisen. 


